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• 1 x Peter Huber, Binder und Häusler im 
Baumgarten 

 
Das Landgericht bittet, die besagten Ehebrecher zur 
Bestrafung dem Landgericht nach Neufelden zu 
überstellen. ( JEVS ) 

 
20.2.1698 Das Landgericht Marsbach präzisiert die 

Ehebruchsklagen in Sachen Johanna Neißl: 
 

• Der Braumeister trieb Unzucht mit ihr, als sie zum 
ersten Fastenkirchtag und am Tag darauf um Bier 
zu ihm kam. Der Braumeister wurde überdies 
bereits einmal wegen Unzucht bestraft. 
 

• Der Matthias Fixlmüllner trieb Unzucht mit ihr, als 
sie vergangenenPfingsten in die Waschhütte ging 
 

• Der Schmied im Winkel trieb im Stadel Unzucht 
mit ihr, als sie im Herbst in Diensten des 
Bernhard Schuh zum Dreschen ging, während die 
anderen Leute zum Essen gingen. 
 

• Der Matthias Binder trieb im Herbst an einem 
Sonntag Unzucht mit ihr, als dessen Frau sie in 
die Hütte um Scheiter geschickt habe, wo der 
Binder bereits auf sie wartete. Der Binder lebt von 
seinem Weib mit Tisch und Bett getrennt. 

 
Das Landgericht bittet noch einmal darum, die 
Angeschuldigten zur Vernehmung vorzuführen  
( JEVS ) 

 
5.6.1698 Johann Ehrenreich verspricht seinem Vetter Franz 

Ignaz, sich in einer nicht näher erläuterten Sache für ihn 
zu verwenden ( JEVS ) 
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